
Stichwortverzeichnis Beitrag 
A 

Abgabefrist § 2 

Anschreiben 

Ärztliche Tätigkeit § 3 

B 

Bankverbindung 

Beitragsbefreiung 

Beitragsjahr 

Beitragssatz 

Bemessungsjahr 

Bemessungsgrundlage § 3 

Berufsanfänger 

D 

Doppelapprobation § 3 Abs. 5 

E 

Einkommensteuerbescheid (Beispiel) 

Einkommensteuerbescheid 2023 liegt nicht vor 

Elternzeit 

Erinnerung 

Ermäßigung (Anlage 1a + b) 

F 

Fälligkeit § 2 Abs. 4 

Freiwillige Mitglieder 

Fürsorgebeitrag 

G 

Gastarzt/in 

L 

Lohnsteuerbescheinigung (Beispiel) 

M 

Mehrfachmitgliedschaft 

N 

Nachweispflicht 

Nachweis wird nicht eingereicht 

R 

Rentner im Beitragsjahr 



Rentner vor Stichtag 

S 

Sonderfälle 

Stipendiat/innen 

Studierende der Medizin im praktischen Jahr 

V 

Veranlagungsstichtag 

W 

Widerspruch Veranlagungsbescheid 

Z 

Zahlung 

Zahlungspflicht 

 

 

A 
Abgabefrist § 2 
31. März des laufenden Beitragsjahres. 
 

Anschreiben 
Erfolgt jährlich 

Ärztliche Tätigkeit § 3 
ist jede, bei der ärztliche Fachkenntnisse angewendet oder mit verwendet werden. Dazu gehört nicht nur die 
Behandlung von Patientinnen und Patienten (auch als Praxisvertretung bzw. im ärztlichen Notdienst bzw. 
Bereitschaftsdienst), sondern unter anderem auch die Tätigkeit in der medizinischen Lehre und Forschung, in 
Wirtschaft, Industrie und in der Verwaltung sowie die fachjournalistische und die gutachtliche sowie 
ehrenamtliche ärztliche Tätigkeit. 

B 
Bankverbindung 
Gläubiger:  Landesärztekammer Rheinland-Pfalz 
IBAN:  DE96 5519 0000 0654 2750 23 
BIC:  MVBMDE55 
Institut:  Volksbank Darmstadt Mainz eG 
 

Beitragsbefreiung 
Alle Mitglieder ab dem 70. Lebensjahr. 
 

Beitragsjahr 
Ist das laufende Beitragsjahr. 
 

Beitragssatz 
0,21 % 
 



Bemessungsjahr 
Ist das vorletzte Jahr (2023) des Beitragsjahres (2025). 
 

Bemessungsgrundlage § 3 
Einkommensteuerbescheid (2023) mit der Angabe der Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit. Das „zu 
versteuernde Einkommen“ oder die „Vorauszahlung für das Folgejahr“ stellt keine Bemessungsgrundlage 
dar. 
Oder Lohnsteuerbescheinigung (2023) – bei Nebeneinkünften aus ärztlicher Tätigkeit, sind diese ebenfalls 
nachweislich einzureichen. 
Oder Gewinn- und Verlustrechnung 
Oder Schriftliche Bestätigung des Steuerberaters (formlos oder Verwendung der Anlage 2 unseres 
Anschreibens) 
 

Berufsanfänger 
Beginn der ärztlichen Tätigkeit erfolgte erst in 2024 bzw. 2025, dann Veranlagung pauschal mit dem 
doppelten Mindestbeitrag. Vermerken Sie dies bitte auf der Anlage 1a. 

D 
Doppelapprobation § 3 Abs. 5 
Gesonderte Angabe der ärztlichen Einkünfte z. B. über einen Steuerberater ist zulässig 
Ist eine gesonderte Feststellung nicht möglich, kann der Verwaltungsbeitrag durch die Anzahl der 
Mehrfachmitgliedschaft geteilt werden 

  



E 
Einkommensteuerbescheid (Beispiel) 
Die benötigten Angaben sind rot markiert. 



 
 
 



Einkommensteuerbescheid 2023 liegt nicht vor 
Reichen Sie bitte den Einkommensteuerbescheid eines Alternativjahres (2022 oder 2021) ein.  
 

Elternzeit 
Besteht die Elternzeit über den Veranlagungsstichtag (01.02.2025), bitten wir um einen entsprechenden 
Nachweis.  
 

Erinnerung 
Sie erhalten nach Fristende ein Erinnerungsschreiben 
 

Ermäßigung (Anlage 1a + b) 
Bei Angabe + Nachweis der steuerlich anerkannten Kinder (€ 25,00/Kind) 
Bei fristgerechter Abgabe eines SEPA-Lastschriftmandates (Anlage 1b) 
Bei Angabe, dass Sie als Theoretiker einzustufen sind (bitte dennoch einen Nachweis Ihrer Einkünfte 
beifügen) 
Bei Angabe + Nachweis einer Doppelmitgliedschaft 

F 
Fälligkeit § 2 Abs. 4 
Der Kammerbeitrag ist innerhalb eines Monats zu entrichten  
Bei Kammermitgliedern, die dem Lastschriftverfahren zugestimmt haben, erfolgt die Lastschrift frühestes ein 
Monat nach Erlass des Veranlagungsbescheides 
 

Freiwillige Mitglieder 
Der Beitrag für freiwillige Mitglieder entspricht dem Mindestbeitrag und beträgt € 60,00/Jahr zzgl. 
Fürsorgebeitrag € 10,00.  
 

Fürsorgebeitrag 
Mitglieder der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sind zur Zahlung eines Fürsorgebeitrages verpflichtet. 
Die Höhe beläuft sich derzeit auf € 10,00/Jahr. 

G 
Gastarzt/in 
Es besteht keine Beitragspflicht  

  



L 
Lohnsteuerbescheinigung (Beispiel) 
Die benötigten Angaben sind rot markiert 

 



M 
Mehrfachmitgliedschaft 
Bemessungsgrundlage sind alle Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit. Der Kammerbeitrag wird durch die Anzahl 
der weiteren Heilberufekammern geteilt. Ein Nachweis der weiteren gezahlten Kammerbeiträge sind 
erforderlich. Wenn Sie anhand eines gültigen Nachweises ausschließlich die Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit 
aus Rheinland-Pfalz nachweisen können, werden nur diese als Bemessungsgrundlage zur Berechnung des 
Kammerbeitrages verwenden. Eine Reduzierung durch die Mehrfachmitgliedschaften entfällt hierbei.  

N 
Nachweispflicht 
- Angestellte Ärztinnen/Ärzte (beinhaltet auch Beamte): 

Einkommensteuerbescheid 2023  
oder Bestätigung des Steuerberaters (nutzen Sie hierfür die Anlage 2) 
oder Lohnsteuerbescheinigung 2023  

 
- Niedergelassene Ärztinnen/Ärzte: 

Einkommensteuerbescheid 2023  
oder Bestätigung des Steuerberaters (nutzen Sie hierfür die Anlage 2) 
oder Gewinn- und Verlustrechnung 2023 
 

- Honorarärztinnen/-ärzte: 
Einkommensteuerbescheid 2023 
oder KV-Abrechnung 2023 
oder Bestätigung des Steuerberaters (nutzen Sie hierfür die Anlage 2) 

 

Nachweis wird nicht eingereicht 
Bei Nichtabgabe eines Nachweises Ihrer ärztlichen Einkünfte aus dem Bemessungsjahr ist die 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz verpflichtet, den Höchstbeitrag (6.000,00 EUR) auszusprechen. 

R 
Rentner im Beitragsjahr  
Reichen Sie bitte dennoch einen Nachweis des Bemessungsjahres ein, sowie die Anlage 1a mit Angabe der 
entsprechenden Ankreuzmöglichkeit. Bitte beachten Sie die Einkommensgrenze von 48.000,00 EUR. 
 

Rentner vor Stichtag 
Sofern Sie keiner ärztlichen (privaten und/oder kassenärztlichen) Tätigkeit nachgehen, melden Sie dies 
unverzüglich dem Meldewesen Ihrer zuständigen Bezirksärztekammer. 

S 
Sonderfälle 
Bei unzumutbaren Härtefällen kann eine Ermäßigung, eine Stundung oder ein Erlass des Beitrages beantragt 
werden. Bitte schildern Sie uns hierzu schriftlich (formlos) den Sachverhalt und legen ggf. Nachweise bei. 
 

Stipendiat/innen 
Es bestehet keine Beitragspflicht 
 

Studierende der Medizin im praktischen Jahr 
Es bestehet keine Beitragspflicht 



V 
Veranlagungsstichtag 
01. Februar des jeweiligen Beitragsjahres 

W 
Widerspruch Veranlagungsbescheid 
Ein Widerspruch (schriftlich und formlos inkl. Begründung und ggf. Nachweis) kann erst nach Erlass des 

Veranlagungsbescheides von uns entgegengenommen und bestätigt werden 

Z 
Zahlung 
Bei Selbstzahlern ist die Zahlung binnen eines Monats nach Erlass des Veranlagungsbescheides zu entrichten. 
Kammermitglieder mit aktiven SEPA-Mandat wird der Kammerbeitrag automatisch von der 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz eingezogen. 
 

Zahlungspflicht 
Alle Ärztinnen und Ärzte, die am 01. Februar des Beitragsjahres (2025) Pflichtmitglied oder freiwilliges 
Mitglied der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sind. 
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